
Verteiler:  
[  ] Antrag wird durch Schulsachbearbeiterin in der Beurlaubungsakte abgeheŌet 
[  ] Antragsteller wird per Mail über Entscheidung durch Schulsachbearbeiterin informiert 

Antrag auf Beurlaubung von der Berufsschule § 4 SBO 
 
Hinweise zur Antragstellung 
Die endgülƟge Entscheidung, ob eine Beurlaubung erteilt wird fällt die Schule. 
Der Antrag ist mindestens 10 Schultage im Voraus zu stellen.  

 
___________________________________________________________________________ 
Name des Lernenden      Berufsschulklasse 

im Zeitraum vom: __________ bis: _____________ (Anzahl der Schultage: __ ) biƩe ich um 
Beurlaubung von der Berufsschule nach §4 (3) ____ (Nr. ergänzen, siehe Rückseite). Ab dem zweiten 
Antrag: Es wurden bereits ___ Beurlaubungstage vom Schulbesuch gewährt. 
 

Begründung:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich – für den Fall der Genehmigung dieses Antrages – darüber informiert bin, dass 
eine Beurlaubung nachteilige Folgen haben kann. Ich bin bereit das dadurch entstehende Risiko selbst zu tragen. 
Eine Genehmigung ist an die Bedingung geknüpŌ, dass der versäumte Unterrichtsstoff eigenständig nachgeholt 
wird.  
  
 
___________________________________________________________________________ 
Datum, UnterschriŌ volljähriger Antragsteller/ErziehungsberechƟgter 
 
 
Entscheidung der Klassenleitung bis zwei beantragte Unterrichtstage  
Die Beurlaubung wird im Ausnahmefall nach SBO § 4, Abs. 3, Nr. ___   
o genehmigt. 
o nicht genehmigt. Begründung: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Leipzig, __________________   UnterschriŌ & Kürzel Klassenleitung _________________ 
 
 
Entscheidung der Schulleitung ab dem dritten beantragten Unterrichtstag   
o Hiermit genehmige ich die Beurlaubung.  
o Dem Antrag wird nicht staƩgegeben. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
  
Leipzig, _____________________________________________________________________ 
                  Datum, UnterschriŌ Schulleitung 
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Sanktionsmöglichkeiten bei Nichtfreistellung für die Berufsschule 
Stellt der Ausbildungsbetrieb seine Auszubildenden nicht für den Schulbesuch frei, begeht er eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbuße bis 
5.000 Euro (bei Minderjährigen: bis 15.000 Euro) geahndet wird (§ 101 Abs. 1 Nr. 5 BBiG, § 58 Abs. 5 Nr. 6 JArbSchG). 
Im Wiederholungsfall kann dem Ausbildungsbetrieb außerdem die Ausbildungsbefugnis durch die IHK/HWK entzogen werden (§ 33 BBiG). 
Auszubildende, die vom Ausbildungsbetrieb nicht für den Berufsschulbesuch freigestellt werden, sind berechƟgt, „eigenmächƟg“ am 
Unterricht teilzunehmen. Der Ausbildungsbetrieb darf sie deshalb nicht abmahnen, kündigen oder ihnen hierfür Urlaub abziehen. 
 

- Auszug - 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über den Besuch öffentlicher Schulen im Freistaat Sachsen 

(Schulbesuchsordnung – SBO) 

vom 12. August 1994 

Aufgrund von § 62 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 7 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG) vom 3. Juli 1991 (SächsGVBl. S. 213), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1434), wird verordnet: 

 
§4 Beurlaubung 

(1) Ein Schüler kann nur in besonderen Ausnahmefällen vom Schulbesuch beurlaubt werden. Die Beurlaubung soll rechtzeiƟg schriŌlich bei 
der Schule beantragt werden. AntragsberechƟgt ist der volljährige Schüler, im Falle der Minderjährigkeit die ErziehungsberechƟgten sowie in 
Fällen des         §5 auch der Ausbildende, der Arbeitgeber oder dessen BevollmächƟgte. 

(3) Als Beurlaubungsgründe können insbesondere anerkannt werden: 

1. wichƟge persönliche oder familiäre Gründe und Anlässe, beispielsweise Eheschließung, Todesfall; 

2. die Teilnahme am internaƟonalen Schüleraustausch, soweit die obere Schulaufsichtsbehörde der Durchführung des Austausches 
zugesƟmmt hat; 

3. die Teilnahme an wissenschaŌlichen, beruflichen oder künstlerischen WeƩbewerben, soweit die oberste Schulaufsichtsbehörde der 
Durchführung des WeƩbewerbes zugesƟmmt hat; 

4. die akƟve Teilnahme an sportlichen WeƩkämpfen sowie an Lehrgängen von Trainingszentren, soweit die Teilnahme des Schülers von 
einem Fachverband des Landessportbundes befürwortet wird;  

5. Heilkuren oder Erholungsaufenthalte, die vom Gesundheitsamt oder vom Vertrauensarzt einer Krankenkasse veranlasst oder befürwortet 
worden sind;  

6. die GlaubhaŌmachung des BerufsschulpflichƟgen, dass sein weiterer Besuch der Berufsschule der Aufnahme oder der Fortdauer eines 
Arbeitsverhältnisses entgegensteht, wobei der BerufsschulpflichƟge in keinem Ausbildungsverhältnis steht und entweder das 
Berufsgrund-bildungsjahr erfolgreich abgeschlossen hat oder mindestens zwei Jahre seiner Berufsschulpflicht nachgekommen ist sowie 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Berufsschule volljährig ist.  

 
(4) Die Beurlaubung kann davon abhängig gemacht werden, dass der versäumte Unterricht ganz oder teilweise nachgeholt wird, wobei 
Unterricht im Rahmen von Absatz 3 Nr. 2 angerechnet werden kann. 
 
(5) Zuständig für die Entscheidung über Beurlaubungen von bis zu zwei Tagen ist der Klassenlehrer, im Übrigen der Schulleiter.  
 
§ 5  Beurlaubung aus betrieblichen Gründen 
(1) Bei Berufsschülern sind als Beurlaubungsgründe zusätzlich anzuerkennen: 

1. Prüfung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und der Handwerksordnung (HandwO); 

2. gesetzlich geregelte Anlässe, insbesondere die Teilnahme an 
a) Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für Mitglieder des Betriebsrates oder der Jugendvertretung nach § 37 Abs. 6 und 7 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG; BGBl. III S. 801-7), soweit diese Veranstaltungen Kenntnisse vermiƩeln, die für die TäƟgkeit 
im Betriebsrat oder in der Jugendvertretung erforderlich sind; 

b) den Sitzungen des (Gesamt-)Betriebsrates oder der (Gesamt-)Jugendvertretung sowie der Betriebsjugendversammlung nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz; 

c) den entsprechenden Veranstaltungen, Sitzungen und Versammlungen nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz oder dem 
Sächsischen Personalvertretungsgesetz. 

3. Die Teilnahme an überbetrieblichen oder besonderen betrieblichen Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der AusbildungsstäƩe, wenn 
durch die Ausbildungsordnung festgelegt oder durch die zuständige Stelle angeordnet oder genehmigt wird, dass die 
Berufsausbildung in geeigneten Einrichtungen außerhalb der AusbildungsstäƩe durchgeführt wird und keine geeigneten 
Maßnahmen, wie die Vereinbarung über das Vor- und Nachholen des Unterrichts von ganzen Klassen zur Vermeidung von zeitlichen 
Überschneidungen von Berufsschulunterricht und Ausbildungsmaßnahmen getroffen werden können; Beurlaubungen dürfen eine 
Gesamtdauer von zwei Unterrichtstagen im Schuljahr nicht überschreiten. 2Eine Beurlaubung vom Blockunterricht kann dabei nicht 
gewährt werden. 

(2) (aufgehoben) 

(3) Zur Vermeidung von zeitlichen Überschneidungen des Berufsschulunterrichts mit Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 haben die 
Berufsschulen den Maßnahmeträgern auf Anforderung Listen zur Verfügung zu stellen, in denen die Namen der betreffenden Schüler, die 
besuchten Fachklassen und ihre Ausbildungsbetriebe enthalten sind. 

 
 
 


